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 Alles, was Sie beim Immobilienkauf              wissen müssen.



Bon Voyage! 
Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, stehen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit am Beginn einer Reise, die  
Sie zu Ihrer Immobilie führen wird. Ist es Ihr erstes Mal oder haben Sie diese Reise schon einmal unternommen? 
Wir freuen uns, Ihr Reisebegleiter sein dürfen und Ihnen zu erklären, wie diese Reise verlaufen wird.

Diese Reise verläuft in drei Phasen, die jeder kennen sollte, wenn er eine Immobilie kaufen will. 

Denn der Prozess des Immobilienkaufs ist ein aufregender, aber auch anstrengender Weg, bis das Traumhaus 
gefunden ist. Es gibt verschiedene Phasen, die fast jeder durchläuft, bis man sich schließlich für ein Haus ent-
scheiden kann. In diesem Magazin werden wir die verschiedenen Phasen genauer betrachten und einige Tipps 
vermitteln, je nachdem in welcher Phasen Sie sich befinden.

Die erste Phase: Die Traumphase
In der ersten Phase des Immobilienkaufs befindet man sich in einer Traumwelt. Man sieht sich um und stellt sich 
vor, wie es wäre, in diesem oder jenem Haus zu leben. Alles scheint perfekt zu werden und man kann sich gar 
nicht vorstellen, etwas anderes als das Traumhaus zu finden. Doch leider ist die Realität oft eine andere und so 
kommt es, dass Enttäuschungen kaum ausbleiben.

Die zweite Phase: Besichtigungen, Enttäuschungen und Rückschläge
Währen man in der ersten Phase noch planen und träumen konnte, geht es jetzt etwas realistischer zu. Man star-
tet mit Besichtigungen, um sich die Häuser oder Wohnungen anzusehen. Doch bedauerlicherweise passiert es 
oft, dass das Haus in Wirklichkeit nicht so schön ist, wie es auf den Fotos aussah, dass es einfach nicht die richtige 
Größe hat oder an der falschen Stelle steht (Lage). Und vielleicht reicht doch das Budget nicht, um den ursprüng-
lichen Traum zu erfüllen. Rückschläge wie diese können in der zweiten Phase des Hauskaufs auftreten. Aber 
keine Sorge, das ist ganz normal! Einige wenige geben vielleicht auf, bleiben Mieter oder werden Ewig-Suchende, 
andere machen Kompromisse und sind erfolgreich.

Die dritte Phase: Der Kompromiss
In der dritten Phase des Hauskaufs wird man meistens etwas ruhiger und gelassener. Man hat jetzt einen besse-
ren Überblick über das Angebot an Häusern und weiß auch schon genau, was man will, was realistisch ist und 
was nicht. Jetzt geht es hauptsächlich darum, Kompromisse zu finden. Vielleicht ist das Traumhaus zwar ideal, 
aber es hat keine Garage? Oder das perfekte Haus für die Familie ist etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt? In 
der dritten Phase des Hauskaufs geht es vor allem um Abwägung und Entscheidung.

Fazit
Der Prozess des Hauskaufs ist kein einfacher, aber mit den Tipps in diesem Heft 
sollte er bald überstanden sein! Wichtig ist vor allem, realistisch zu werden und 
zu bleiben. Kompromisse müssen immer gemacht werden. Entweder beim Preis, 
bei der Lage oder der Größe. Doch am Ende zählt doch nur, dass man in seinem 
neuen Zuhause glücklich ist!

Berthold G. Neitzel
Geschäftsführer Bene Immobilien Managament
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Bevor Sie sich auf Immobiliensuche 
begeben, sollten Sie wissen, wie viel 
Eigenheim Sie sich leisten können. 
Je nachdem, wie hoch die Zinsen 
stehen, kann das Ergebnis sehr un-
terschiedlich aussehen. Die Banken-
sicht ist nicht besonders transparent, 
für einen Laien ist daher selten er-
kennbar, ob man ein gutes oder ein 
weniger gutes Finanzierungsangebot 
vorliegen hat.

Die unverbindliche Finanzierungs-
zusage einer Bank ist das A und O 
bei der Immobiliensuche. Denn die 

„Wunschimmobilie“ bekommt nur 
ein Interessent, der gut vorbereitet 
ist und eine schnelle Kaufabwicklung 
ermöglichen kann, weil die Finan-
zierung grundsätzlich schon steht. 
Aber wie geht das eigentlich, ohne 
ein konkretes Immobilienangebot?

Jede Bank prüft bei Finanzierungs-
bedarf die Bonität des Kaufinteres-
senten. Dabei ist es in einem ersten 
Schritt noch nicht entscheidend, was 

Warum die Finanzierung sehr früh geklärt werden sollte

Wie viel ist drin?

PLANUNG
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Wie viel ist drin?
die Immobilie kostet, sondern umgekehrt kann 
geprüft werden, wie viel Immobilie sich der An-
fragende aus Sicht der Bank leisten kann. 

Wie Banken Bonitäten prüfen

Bei der Einschätzung der sogenannten Bonität 
von Kaufinteressenten geht es nicht immer da-
rum, wie viel Geld angespart werden konnte, sondern 
auch darum, in welchem Beruf der Anfragende tätig 
ist und wie zuverlässig mit Geld gewirtschaftet wurde.

Grundsätzlich gilt: Mehr als ein Drittel des Nettoein-
kommens sollte für die monatliche Finanzierungs-
rate nicht ausgegeben werden. In welcher Höhe die 
Rate ausfällt, hängt wiederum auch davon ab, wie 
viel Eigenkapital eingesetzt wird. Ist viel Eigenkapi-
tal vorhanden, muss weniger finanziert werden und 
kann die Rate niedriger ausfallen. Der umgekehrte 
Fall – die sogenannte Vollfinanzierung – würde das 
Eigenkapital im Prinzip auf null setzen – was eine sehr 
hohe Rate zur Folge hat.

Mietern, die seit Jahren monatlich zuverlässig zahlen, 
wird von den Banken eine ähnlich hohe Bonität zuge-
traut. Bei einer Finanzierung bestimmen die Laufzeit 
und die vereinbarte Tilgung darüber, wie viel Darle-
hen nach Ablauf als Restsumme verbleibt und ob ein 
Anschlussdarlehen folgt oder nicht. 

Bei Vollfinanzierungen geht die Bank meist davon 
aus, dass der Finanzierungsinteressent zumindest in 
der Lage ist, die Nebenkosten wie Maklerhonorar und 
Grunderwerbsteuer zu zahlen. In einer Marktphase 
mit hohen Zinsen sind Vollfinanzierungen eher die 
Ausnahme. In der Niedrigzinsphase der 2010er-Jah-
re wurden sie bei Investmentobjekten häufig ange-
wandt, um teure energetische Sanierungen realisie-
ren zu können und Immobilien aufzuwerten.

Es gibt also viele Stellschrauben, an denen gedreht 
werden kann und die darüber bestimmen, ob die Im-
mobilie kleiner oder größer 
ausfällt. Immer wieder sind 
Mieter bei einer Finanzie-
rungsberatung überrascht, 
dass sie grundsätzlich die 
Bonität für ein Eigenheim 
hätten. Es lohnt sich daher, 
bei Finanzierungsdienst-
leistern eine Beratung in 
Anspruch zu nehmen.

Banken versus Finan-
zierungsdienstleister 

Besonders freie Finan-
zierungsdienstleister 
eignen sich gut, weil sie 
über eine Software ver-
fügen, mit der auch ano-

nym Bonitätseinschätzungen vorgenommen werden 
können. Die Software präsentiert dann alle Banken, 
die grundsätzlich zu einer Finanzierung bereit wä-
ren. Sie erhalten also gewissermaßen alle aktuellen 
Angebote des Marktes. Sie bleiben dabei zunächst 
anonym und können Ihre „Hausbank“ dann immer 
noch später konsultieren. 

Banken gehen mit unterschiedlichen Interessen an 
die Finanzmärkte. Die Sparkasse oder Volksbank um 
die Ecke, die den Kunden seit Jahren kennt, ist fa-
miliär und bemüht sich um ein gutes Angebot, kann 
aber nicht immer das finanziell attraktivste Ange-
bot machen. Dafür sind sie bei Bonitätsprüfungen 
weniger schematisch, eben weil sie ihren Kunden 
schon lange kennen und dadurch auf eine Historie 
seiner Finanzaktivitäten zugreifen kann. Unbemerkt 
erstellt sie eine Kundentypisierung und genehmigt 
auch einmal eine Finanzierung, die andere Banken 
nicht genehmigen würden.

Großen Banken genügen auch schematische Bo-
nitätsmerkmale wie Gehalt, Anstellungsjahre und 
der private Finanzhaushalt. Wenn diese Abfragen 
mit Bestnoten bestanden werden, werden auch die 
Zinsen ideal angesetzt und der Finanzierende kann 
sich mehr Immobilie leisten, ohne Risikoabschläge 
bezahlen zu müssen.

Ein Tipp zu Schluss

Lassen Sie sich stets auch Finanzierungen mit einer 
15-jährigen Zinsbindung präsentieren. Hier liegen die 
Zinsen zwar etwas höher als bei der üblichen 10-Jah-

res-Finanzierung, jedoch ist Ihnen der ver-
einbarte Zins dafür für 15 Jahre sicher. 

Als Konsument sind Sie aber – und das ist 
gesetzlich geregelt – nur maximal 10 Jahre 
an diese Finanzierung gebunden. So gewin-
nen Sie fünf Jahre Vorsprung vor der Bank, 
die an die 15-Jahres-Zinsbindung gebunden 
bleibt und können in aller Ruhe auf günstige 
Angebote warten. 
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Bei der Immobiliensuche 

rteilen Sie einem lokalen Makler 
einen Suchauftrag! Meist können 
Sie das schon auf dessen Website 
erledigen. Als vorgemerkter Kun-
de erfahren Sie exklusiv von Im-
mobilien, bevor der Makler diese 
in den Portalen anbietet. Immo-

biliensuchende haben es dieser Tage in vielen 
Städten und Regionen wirklich schwer. Die An-
gebote sind spärlich gesät, und ist einmal eine 
Immobilie dabei, die attraktiv erscheint, kann 
man sich sicher sein, dass auch zahlreiche an-
dere Interessenten schon längst zur Stelle sind. 
Welche Vorteile hat es in dieser Situation, einen 
Makler mit der Immobiliensuche zu beauftragen?

Woche für Woche durchforsten Sie 
verzweifelt die Immobilienangebote 
in sämtlichen Zeitungen und Such-
portalen. Doch der Markt ist wie 
leergefegt. Was können Sie tun, um 
trotzdem eine geeignete Immobilie 
zu finden?  

Sie finden keine 
Immobilie?   
Fragen Sie beim 
Makler nach! 
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Früher von Immobilienangeboten erfahren 

Im Bestand eines Profi-Maklers befinden sich in der Regel 
nicht nur die Immobilienangebote, die er auch auf seiner 
Webseite und in Suchportalen anbietet. Es gibt weitere 
Objekte, die „off-market“ gehandelt werden, also ohne 
jemals in öffentlichen Vermarktungskanälen sichtbar zu 
werden. Ferner sind Makler ständig mit der Akquise neu-
er Objekte beschäftigt. Ihr beruflicher Erfolg beruht nicht 
unwesentlich darauf, dass sie häufig als Erste Kenntnis von 
zum Verkauf stehenden Immobilien erlangen. Durch Ihren 
Suchauftrag an einen Makler verschaffen Sie sich einen 
Vorsprung: Neu akquirierte Immobilien, die mit Ihrem 
Suchprofil übereinstimmen, wird man Ihnen zuerst anbie-
ten. So haben Sie die Chance, Immobilien zu besichtigen, 
von denen andere Interessenten noch gar nichts wissen 
können. Haben Sie Ihr Traumhaus gefunden, können Sie 
sofort zuschlagen und den Verkäufer mit einem angemes-
senen Preisangebot überzeugen. Sie verstehen jetzt sicher, 
warum viele Immobilienangebote gar nicht erst bis in die 
Immobilienportale gelangen: sie sind schon vorher weg. 

Klarheit über eigene Suchkriterien gewinnen  

Um gezielt nach relevanten Angeboten für Sie suchen zu 
können, benötigt der Makler genaue Angaben, welche 
Merkmale Ihrer neuen Immobilie für Sie unverzichtbar, 
welche besonders wünschenswert sind oder welche ein 
Ausschlusskriterium darstellen. Beim Formulieren des 
Suchauftrags können Sie Ihre Anforderungen an Ihr neues 
Zuhause auch für sich selbst noch einmal präzisieren. Zu 
den wichtigen Suchkriterien gehört auch die (maximale) 
Kaufsumme, die Sie sich leisten wollen. Auch sollten Sie 
sich bereits über die Finanzierung im Klaren sein und im 
besten Fall eine Finanzierungsexpertise erstellen lassen, 
die Sie dem Makler zusammen mit Ihrem Suchauftrag 
zusenden können. Dadurch überzeugen Sie den Immobi-
lien-Profi, dass er es mit einem seriösen Interessenten zu 
tun hat und unterstreichen Ihre dringende Kaufabsicht. 

Immobiliensuche ohne Stress und ohne Risiko 

Wenn ein Makler nach der passenden Immobilie für Sie 
sucht, ersparen Sie sich sowohl die aufwändige Recher-
che in Suchportalen als auch die zuweilen frustrierende 
Konkurrenz mit anderen Interessenten. So gewinnen Sie 
Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge wie die Sicherstellung 
der Finanzierung Ihrer neuen Immobilie zu kümmern. Für 
seine Leistungen zahlen Sie dem Makler nur im Erfolgs-
fall eine Provision, also erst, wenn Sie tatsächlich einen 
Kaufvertrag abgeschlossen haben. Sollten Sie Ihre neue 
Immobilie also nicht auf diesem Wege finden.
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Ein Makler  
sieht mehr:  
Off-Market  
Immobilien  
finden Der Immobilienmarkt besteht aus mehreren Schichten. Nur die 

erste Schicht ist für jeden sichtbar: die großen Suchportale im 
Internet, oder vielleicht noch die Immobilienanzeigen in Zeitun-
gen. Doch dort tauchen in vielen Regionen kaum noch Immobili-
enangebote auf. Wer also dringend eine Immobilie sucht, muss in 
die tieferen Schichten des Marktes vordringen. Das gelingt zum 
Beispiel durch das Anlegen eines Suchauftrags, am besten bei 
mehreren lokalen Maklern. 

30 %  
aller Verkäufe sind privat

PLANUNG
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mmobiliensuchende haben es zurzeit vieler-
orts schwer. Es werden nur wenige Immobili-
en verkauft, und von diesen wenigen gelangt 
der Großteil gar nicht erst bis auf die offiziellen 
Marktplätze, sondern wird schon vorher unter 
der Hand verkauft – oder off-Market, wie der 
Immobilienprofi es nennt. Diese Immobilien-
angebote sind also für die meisten Suchenden 
unsichtbar. Aber: ein professioneller Makler 
sieht mehr! 

Warum Off-Market-Akquise die  
Königsdisziplin für Makler ist 

Die Akquise von Off-Market-Im-
mobilien ist, wie Insider es aus-
drücken, die Königsdisziplin 
der Immobilienakquise. Es ist 
quasi das Fundament des be-
ruflichen Erfolgs eines Maklers, 
dass er einen genauen Überblick 
über den lokalen Markt hat und zum 
Verkauf stehende Immobilien früher als 
andere entdeckt. Ein wesentlicher Teil seiner 
Tätigkeit besteht genau darin, seine lokalen 
Netzwerke immer weiter auszubauen, um per-
manent an neue Objekte zu gelangen. Sie kön-
nen sich vorstellen, dass das sehr viel Arbeit 
bedeutet und sehr viel Erfahrung voraussetzt. 
Wenn Sie sich selbst auf die Suche nach einer 
Off-Market-Immobilie begeben, fehlt Ihnen die-
ses professionelle Know-how. Ohne Frage – es 
kann trotzdem von Erfolg gekrönt sein, sich in 
eigenen Netzwerken nach anstehenden Immo-
bilienverkäufen umzuhören. Experten schätzen, 
dass in einigen Regionen 30 Prozent aller Ver-
käufe im privaten Umfeld stattfinden, also unter 
Nachbarn, Freunden oder Kollegen. 

Wie Sie sich durch einen Suchauftrag  
einen Vorsprung verschaffen 

Doch ob Sie auf diesem Wege zu einem passen-
den Immobilienangebot gelangen, ist natürlich 
Glückssache. Um Ihrem Glück etwas nachzu-
helfen, lohnt es sich, auf die Expertise lokaler 
Qualitätsmakler zu setzen. Bei fast jedem Mak-
ler können Sie einen sogenannten Suchauftrag 
anlegen. Der Makler wird Ihnen daraufhin neu 
akquirierte Immobilien, die mit Ihrem Such-

profil übereinstimmen, zuerst anbie-
ten, bevor er sie über öffentliche 

Kanäle vermarktet. Zudem gibt 
es auch Verkäufer, die ihre Im-
mobilie aus verschiedenen 
Gründen gar nicht auf dem 
offenen Markt präsentieren 

möchten. Diese beauftragen 
dann einen Makler explizit mit 

der diskreten Vermarktung. Das 
bedeutet für Sie nichts anderes, als 

dass Sie einzig über den Makler an ein 
solches Objekt herankommen. Durch Suchauf-
träge bei mehreren Maklern verschaffen Sie sich 
einen klaren Vorsprung gegenüber anderen In-
teressenten. Und zwar nicht nur dadurch, dass 
Sie mehr Immobilien angeboten bekommen als 
in den gängigen Portalen zu finden sind, son-
dern auch dadurch, dass Sie weniger Konkur-
renz durch andere Interessenten haben. Denn 
Sie können Immobilien bereits besichtigen, von 
denen andere noch gar nichts wissen. Entde-
cken Sie bei einer solchen Besichtigung Ihre 
Traumimmobilie, können Sie sofort Ihre Chance 
nutzen und den Verkäufer mit Ihrem Preisvor-
schlag, Ihrem seriösen Auftreten und mit glaub-
haften Nachweisen Ihrer Bonität überzeugen.

I30 %  
aller Verkäufe sind privat
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die Alte weg!
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er eine Immobilie kaufen 
möchte und bereits ein Ei-
genheim besitzt, muss für 
letzteres häufig selbst ei-
nen neuen Käufer suchen. 

Das verlangt nach einer exakten Abstimmung der 
Ereignisse. Erst verkaufen – dann kaufen oder um-
gekehrt?

Wäre ein Makler da der richtige Partner und Koor-
dinator der Ereignisse? Und wie finden Eigentümer 
den passenden Makler? Warum ergibt es überhaupt 
Sinn, einen Verkaufs- und Vermarktungsprofi zu en-
gagieren?

Bevor der Umzug in ein neues Zuhause vor der Tür 
steht, muss das alte den Besitzer wechseln. Suche 
und Verkaufsprozess gleichzeitig zu bewältigen, 
kostet Zeit und erfordert darüber hinaus Fachwis-
sen und lokale Marktkenntnis. Schließlich soll das 
Eigenheim nicht zum Schnäppchen werden. Eben-
falls nicht zu vergessen ist, dass auch die eigene  
Suche und der Umzug Zeit kosten. Wenn dann noch 
ein Schul- und Kitawechsel oder andere Dinge des 
täglichen Lebens neu zu organisieren sind, wird es 
mehr als anstrengend. 

Wer noch nie eine Immobilie verkauft hat und sich 
nicht hundertprozentig auskennt, macht oft Fehler, 
die im schlimmsten Fall zu einer Rückabwicklung 
des Verkaufsvertrages führen. Etwa wenn die Boni-
tät der Interessenten nicht gut genug geprüft wurde 
und sich später herausstellt, dass der potenzielle 
Käufer doch nicht zahlen kann.

Was kann ein Makler für Sie tun?

Zunächst wird der Makler Sie über aktuelle Angebo-
te informieren, er oder sie wird so zu Ihrem Agenten 
bei der Suche. Denn der Makler kann nur den Ver-
kaufsauftrag abwickeln, wenn Sie etwas gefunden 
haben. Damit haben Sie schon einmal Hilfe beim 
Projekt: Kauf. 

Gleichzeitig wird der Makler den Verkaufsauftrag 
starten. Sobald ein Käufer für ihre Alt-Immobilie 
gefunden ist, geht es um die Frage, wer zieht wann 
ins neue Zuhause ein? Das können Sie beim Notar-
termin frei aushandeln. So haben Sie Ihre Immobilie 
verkauft, eventuell schon einen Teil des Kaufpreises, 
verlässliches Eigenkapital und Zeit für die Suche 
nach dem neuen Zuhause.

Wie finde ich den richtigen Makler?

Wer einen Makler engagieren möchte, verliert bei 
der Internetrecherche schnell den Überblick. Ein 
wichtiger Punkt: vertrauen Sie auf einen lokalen, 
realen Makler aus Ihrer Umgebung, der sich durch 
eine hervorragende Markt- und Ortskenntnis aus-
zeichnet. Das ist besonders für die Wertermittlung 
und die Preisstrategie wichtig. Ein digitaler Online- 
Makler kann diese professionelle Verbundenheit 
zum Ort nicht leisten. Makler, die zudem regelmäßig 
Weiterbildungen absolvieren und sich über aktuelle 
Gesetzesänderungen und Verordnungen informie-
ren, sind wärmstens zu empfehlen.

Je besser die Qualifizierung und je erfahrener der 
Makler ist, desto kompetenter kann dieser Eigentü-
mer beim Verkauf unterstützen. Zeitgleich kann er 
bei der Suche nach einer neuen Immobilie helfen. 
So haben umzugswillige Eigentümer den Kopf frei, 
andere wichtige Aufgaben ohne Verkaufsstress zu 
erledigen.

Ein Tipp zu Schluss: Schauen Sie sich die Websei-
ten dieser Makler an. Besuchen Sie die Immobili-
enprofis in ihrem Büro. Beobachten Sie, diese Mak-
ler Angebote präsentieren. Das sind alles wichtige 
Hinweise. Und dann wählen Sie Ihren Makler so aus, 
wie Sie Ihren Friseur oder Zahnarzt gekürt haben. 

Eigentümer, die kaufen wollen und gleichzeitig 
verkaufen müssen, stehen vor besonderen  

Herausforderungen: Besser mit oder ohne Makler?

11

Und dann wählen Sie Ihren Makler 
so aus, wie Sie Ihren Friseur oder 
Zahnarzt gekürt haben. 



Mit dem Haus- oder Wohnungskauf ist es wie 
bei der Jobsuche – Bewerbungsunterlagen 
gehören einfach dazu. 

Checkliste:   
Bewerbungs-
unterlagen für den 
Immobilienkauf 

12
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bwohl beim Erwerb der Immobilie nur weni-
ge Dokumente notwendig sind, ist es eine 
gängige Praxis, dass von Verkäufer und Mak-
ler zusätzliche Unterlagen gefordert werden. 

Mittlerweile gibt es sehr viele Mitbewerber um eine Im-
mobilie. Wer nach langer Suche seine potenzielle Traum-
immobilie findet, muss aus der Menge hervorstechen. 
Schließlich will man am Ende als Erster und Einziger über 
die Ziellinie bis zur Vertragsunterzeichnung kommen. Da-
mit das gelingt, bedarf es einiger Unterlagen. Mit unserer 
Checkliste erhalten Kaufinteressenten einen Überblick, 
welche Unterlagen relevant sind. 

Relevante Bewerbungsunterlagen

• Finanzierungsbestätigung des Darlehensgebers (wenn 
der Kauf nicht komplett mit eigenen Mitteln gestemmt 
werden kann)

• Bonitätsnachweis, der belegt, dass Sie sich die Immo-
bilie leisten können (falls keine Bankfinanzierung not-
wendig ist)

• eine aktuelle Schufa-Auskunft

Unterlagen zur finanziellen Lage sind für den Eigentümer 
oder den Makler besonders wichtig, da so sichergestellt 
werden kann, dass es später wegen mangelnder Zah-
lungsfähigkeit nicht zur Rückabwicklung des Kaufvertrags 
kommt, sofern er überhaupt zustande kommt.

Weil es häufig viele Bewerber für eine Immobilie gibt, 
kommt es nicht selten zu einem Bieterverfahren. Dabei soll-

ten Sie darauf achten, dass der endgültige Kaufpreis noch 
im finanziellen Rahmen liegt. Seriöse Makler nehmen im 
Interesse ihrer Auftraggeber meist schon vor dem Besich-
tigungstermin eine Bonitätsprüfung der Interessenten vor.

Unterlagen, die der Makler / Verkäufer zusätzlich 
anfragen könnte

• kurzes Anschreiben (warum bin ich der passende Käufer)

• kurzer Lebenslauf mit Foto und Selbstauskunft

Bei Anschreiben und Lebenslauf geht es darum, den Inte-
ressenten kennenzulernen. Es macht immer einen guten 
Eindruck, wenn freiwillig eine Selbstauskunft gegenüber 
dem Verkäufer erfolgt. 

Wann übergebe ich meine Unterlagen?

Die Unterlagen können entweder schon bei der ersten An-
frage oder am Tag des Besichtigungstermins überreicht 
werden. Wenn Sie die Bewerbung ohne Aufforderung fer-
tig machen und übergeben, setzt das ein erstes positives 
Zeichen und erhöht die Chance, dass Sie dem Verkäufer 
positiv in Erinnerung bleiben. Bei der Bewerbungsmappe 
gilt besonders: Ordnung muss sein. Wer eine übersicht-
liche und ordentliche Mappe mit allen Dokumenten zu-
sammenstellt, kann mitunter zusätzlich punkten. 

Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss: Es kann sein, 
dass der Immobilienanbieter im Internet und in den sozia-
len Medien Informationen zum Interessenten recherchiert. 
Daher sollte man überprüfen, welche Informationen zur 
eigenen Person online zu finden sind. 
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Beim Kauf einer Immobilie sollten Sie sich nicht nur am  
Angebotspreis im Portal orientieren. Denn die mit einem Kauf 
einhergehenden Nebenkosten sind nicht unerheblich.

   Nebenkosten =  
+ Makler  
+ Grund erwerbsteuer  
+ Notar

azu zählt neben den Honoraren für Makler und Notare 
auch die Grundsteuer. Im ungünstigsten Fall können 
Sie in Summe bis zu 17 Prozent auf den Angebotspreis 
aufschlagen. Beim Betrachten eines Angebots soll-
ten Sie also schon im Hinterkopf haben, dass je nach 
Region und Angebot noch ein ordentlicher Aufschlag 
dazu kommt. 

Grunderwerbsteuer

Jedes Bundesland regelt die Höhe dieser Steuer, die 
bei jedem Kauf dazu kommt, selbst. In der Tabelle 
können Sie sehen, wie der jeweilige Satz variiert. Die 
vier teuersten Länder sind das Saarland, Thüringen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit  
6,5 Prozent.

Es gibt nur wenige Ausnahmen, wann keine Grund-
erwerbsteuer anfällt. Etwa, wenn die Immobilie über 
den Kauf eines Unternehmensanteils in den eigenen 
Besitz fällt oder wenn Immobilien im engsten Fami-
lienkreis verkauft werden.

14
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   Nebenkosten =  
+ Makler  
+ Grund erwerbsteuer  
+ Notar

Maklerprovision

Bei jeder Immobilienvermittlung mit Makler fällt auch ein 
Honorar an. Die Frage ist nur, wer die Rechnung zahlt. Mit 
Einführung des Maklergesetzes 2020 hat der Gesetzgeber 
klare Regeln vorgegeben, wie das zu laufen hat.

Bei einer einseitigen Interessensvertretung bei Wohnim-
mobilien zahlt immer derjenige die Rechnung, der den 
Makler bestellt hat. Bestellt der Eigentümer den Makler 
gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Er vereinbart die Honorarzahlung im reinen Innenver-
hältnis, das heißt, der Verkäufer zahlt die Provision im 
vollen Satz ein.

2.  Es wird im Maklervertrag eine Provisionsteilung ver-
einbart. Dann zahlen Käufer und Verkäufer zu gleichen 
Anteilen die Rechnung des Maklers.

Die sogenannte Innenprovision hat für den Käufer Vortei-
le, denn das Honorar ist im Kaufpreis enthalten. Die Bank 
finanziert diese Nebenkosten dann einfach mit.

Notarkosten

Jeder Immobilienkauf wird von einem Notar beurkun-
det. Für diesen juristischen Vorgang fallen ein Prozent 
des Kaufpreises als Notarkosten an. Dazu kommen noch 
einmal 0,5 Prozent Kosten für die Eintragung des neuen 
Besitzers im Grundbuch. 

Anschaffungsnahe Sanierungen

Wer sich für eine Immobilie interessiert, von der er schon 
weiß, dass sie Sanierungsbedarf hat, ist gut beraten, die 
Sanierungskosten in der Finanzierung einzubringen.

Um festzustellen, was die Immobilie inklusive der Sanie-
rung kostet, müssen Angebote von Fachbetrieben einge-
holt werden, die für entsprechende Planungssicherheit 
sorgen.

Fazit

Wer sämtliche möglichen Nebenkosten sorgfältig in die 
eigene Finanzierungsplanung einbringt, schützt sich wir-
kungsvoll vor bösen Überraschungen.

15
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17% 
können  
noch dazu 
kommen.
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Freuen Sie sich  
nicht zu früh.  

Bei ungewöhnlich ver-
lockenden Angeboten 

sollten Sie genauer 
hinsehen.

KAUF



Fake-Anzeigen  
erkennen
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Immer wieder finden sich in Immo-
bilienportalen Anzeigen mit betrü-
gerischen Absichten. Die Immobilien 
sehen verlockend aus, sie haben ei-
nen geringen Preis und meist sollen 
sie schnell verkauft werden, weil der 
Anbieter ins Ausland geht oder schon 
im Ausland ist.

Diese „Fake-Anzeigen“ gibt es für Miet- 
und Kaufangebote gleichermaßen. 
Die Masche läuft immer nach ähnli-
chem Schema ab: 

Eine Besichtigung in Anwesenheit des 
Eigentümers sei nicht möglich, weil 
diese sich gerade im Ausland befän-
den. Man könne aber einen Schlüssel 
übersenden – gegen ein Pfand oder 
Kaution, die im Voraus zu überwei-
sen sind. Manchmal wird auch eine 
Ausweiskopie verlangt.

Wer sich auf die Geldzahlung einlässt, 
sieht sein Geld vermutlich nie wieder. 
Die Betrüger, die hinter Fake-Anzei-
gen stehen, legen es entweder auf 
das Erfassen von privaten Daten wie 
Bankverbindungen oder Ausweisin-
formationen (Identitätsklau) an oder 
sie wollen sich Zahlungen erschlei-
chen. Auch falsche Bonitätsabfragen 
können den Hintergrund haben, Ver-
mögensverhältnisse einzusehen. 

Die in der Fake-Anzeige genannten 
Immobilien existieren entweder nicht 
an der angegebenen Adresse oder es 
handelt sich um leerstehende Objek-
te, die zuvor für diesen Zweck ausge-
späht worden sind.

Sie erkennen Fake-Anzeigen an einigen 
typischen Mustern, die Sie als Kaufinte-
ressent skeptisch machen sollten: 

1.  Jegliche Form von Vorkasse, Pfand 
oder Kaution sind unüblich.

2.  Außergewöhnlich niedrige Preise, 
die vom Vergleichsangebot stark 
abweichen.

3.  Unvollständige Angaben und wenig 
oder musterartig wirkende Bilder 
im Exposé

4.  Fehlerhaftes Deutsch oder Mails 
mit ungewöhnlicher Satzstellung 
(durch Übersetzungs-Software er-
stellt)

Bei Unsicherheiten können Sie auch 
die Experten der Verbraucherzentra-
len einbeziehen. Meist wird schon auf 
deren Webseiten vor typischen Mus-
tern gewarnt.

I

Immer wieder finden sich in Immobi-
lienportalen Anzeigen mit betrüge-
rischen Absichten. Die Immobilien 
sehen verlockend aus, sie haben 
einen geringen Preis und meist sollen 
sie schnell verkauft werden, weil der 
Anbieter ins Ausland geht oder schon 
im Ausland ist.
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ie meisten Nachfrager von Immobilien achten bei der Suche 
zunächst nicht darauf, ob das Angebot von einem Makler oder 
von einer Privatperson stammt. Gleichwohl bieten Portale 
entsprechende Filterfunktionen an. Schnäppchenjäger ver-
sprechen sich von Privatangeboten günstigere Preise.

Das Gegenteil ist der Fall. Makler werden tagtäglich mit un-
realistischen Preisvorstellungen der Eigentümer konfrontiert. 
Das geschieht vorwiegend ohne Marktkenntnis und seriöse 

Vergleiche mit Objekten in der Nachbarschaft. Zudem wird immer noch ein Verhand-
lungsspielraum eingerechnet. 

Wer seine Immobilie privat verkauft, macht das nicht sehr oft im Leben. Die Markt-
erfahrung ist gering, meist fehlt es auch an Zeit, um die mit dem Verkauf einher-
gehenden Aufgaben professionell zu erledigen. Preise von Privatanbietern liegen  
so meist über dem Marktniveau, was zu einem geringen Interesse auf der Nach-
frageseite führt. Nicht selten kommt es dann zu Preisreduzierungen, die auch den 
Kaufinteressenten nicht entgehen.

Schon befinden sich Eigentümer und Kaufinteressenten in ei-
ner Preisverhandlung wieder. Im Ergebnis rückt die Immobilie 
selbst in den Hintergrund, es wird gefeilscht, was das Zeug hält, 
ohne dass Kaufentscheidungen entstehen. Das ist frustrierend 
für beide Seiten – für den Käufer und den Verkäufer. Ein pro-
fessioneller Makler wäre in einer neutralen Position, hat die 
Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen 
und zwischen verschiedenen Perspektiven zu vermitteln.

Er wird auch dafür sorgen, dass alle für einen Kauf notwendigen Unterlagen vorhan-
den sind: bemaßte Grundrisse, ein Lageplan und Grundbuchauszug sind Anforde-
rungen der finanzierenden Bank, ohne die eine Kaufentscheidung nicht getroffen 
werden kann.

Lässt es sich mit einem Privatanbieter leichter 
verhandeln als mit einem Makler? Und ist ein Kauf, 
der von einem Makler begleitet wird, sicherer? 

Sie erahnen nicht einmal,  
welche rechtlichen Fallstricke 
mit dem Verkauf einer Immobilie 
einhergehen können. 

Immobilienmakler:    
Lieber von  
privat kaufen? 

18
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Privatanbieter sind Rechtslaien. Sie erahnen nicht einmal, 
welche rechtlichen Fallstricke mit dem Verkauf einer Im-
mobilie einhergehen können. Immer wieder kommt es 
deswegen zu Rückabwicklungen. Zum Beispiel, weil sich 
Angaben im Exposé als falsch erwiesen haben oder be-
kannte Mängel verschwiegen wurden. Daher empfiehlt es 
sich auch für Käufer, einen erfahrenen Immobilienmakler 
vor dem Kauf damit zu beauftragen, den Preis und die Un-
terlagen zu prüfen. 

Aufgrund ihrer Erfahrung sind Makler in der Lage, zu prü-
fen, ob ein Kaufpreis marktgerecht oder überteuert ist. 
Nicht, weil der Makler ein Experte für den Hausbau ist, 
sondern weil der Makler Angebot und Nachfrage vor Ort 
kennt. Einige Makler bieten auch für die Besichtigung ei-
ne Begleitdienstleistung an, spüren nicht sofort sichtbare 
Mängel auf oder übernehmen für ihre Auftraggeber Ver-
handlung mit dem Eigentümer. 

Bei gewerblichen Angeboten von Maklern haftet der 
Dienstleister über seine Aufklärungspflicht. So muss er 
oder sie ungefragt auf Sachmängel hinweisen oder wenn 
man Kenntnis von einem Gutachten hat, das diese be-
scheinigt. 

Auch über Nutzungsformen von Immobilien muss der  
Makler ungefragt aufklären. Wenn etwa die Kellernut-
zung zu Wohnzwecken unzulässig ist oder Wegerechte im 
Grundbuch eingetragen sind.

Fazit: Immobilienangebote von Maklern entsprechen 
eher den realen Preisen. Ferner kümmert sich ein 
Makler um die Abwicklung und kann Ihnen Tipps und 
weitere Objekte präsentieren. Privatanbieter sind  
Laien, die mit anderen Laien (Käufern) Transaktionen 
im sechsstelligen Bereich abwickeln wollen – Respekt!

von privat Tel. 0221-168071-12
von privat Tel. 0221-168071-12

von

von

von privat Tel. 0221-168071-12
vo
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Wenn Sie sich für die Immobiliensuche an einen  
Makler wenden, sind zwei rechtliche Aspekte wichtig: 
die Widerrufsbelehrung und der Maklervertrag. Beides 
dient dazu, Ihre Rechte sowie die des Maklers abzu-
sichern. Was gibt es hierbei zu beachten?

Widerrufs-
belehrung und  
Maklervertrag

Sie sehen sich auf der Webseite eines 
Maklers nach Immobilien um. Sie finden 
eine, die Sie interessiert und fordern das 
Exposé an. Schnell erhalten Sie statt der 
gewünschten Unterlagen eine Wider-
rufsbelehrung, die Sie zuerst bestätigen 
müssen. Aber warum? 

Die Widerrufsbelehrung

Diese Belehrung über das Widerrufsrecht ist für die 
meisten Immobilienmakler notwendig und gesetz-
lich vorgeschrieben. Durch die Beanspruchung der 
Makler-Leistung entsteht nämlich automatisch ein 
Maklervertrag. Dieser ist auch ohne Unterschrift 
gültig. Da auch ein Exposé oder eine virtuelle Be-
sichtigung bereits Makler-Dienstleistungen darstel-
len, bedarf es dafür einer Widerrufsbelehrung. 

Keine offenen oder versteckten Kosten

Anders als von einigen Kaufinteressenten ange-
nommen, entstehen durch die Bestätigung der  
Widerrufsbelehrung keine Kosten und auch kei-
ne Verpflichtung. Da die Maklerprovision ein Er-
folgshonorar ist, wird sie erst fällig, wenn der Kauf-
vertrag zustande gekommen ist. Kaufinteressenten 
verpflichten sich nur zur Zahlung einer Provision 
für den Fall, dass später nachweislich durch die 
Vermittlung des Maklers ein Kaufvertrag zustan-
de kommt. Für Sie als Kaufinteressent ändert 
sich nichts. Gefällt Ihnen die Immobilie nach dem  
Ansehen des Exposés oder nach der Besichtigung 
vor Ort nicht, müssen Sie den Maklervertrag nicht 
widerrufen. Möchten Sie hingegen, dass der Makler 
weiter für Sie tätig wird, können Sie ihn ausdrück-
lich dazu auffordern.

§
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Wer zahlt die Provision?
Seit Ende 2020 gibt es eine bundesweit einheitliche Rege-
lung der Maklerkosten bei selbstgenutzten Wohnimmobi-
lien. Diese werden meist zwischen Käufer und Verkäufer 
fifty-fifty geteilt. So soll verhindert werden, dass die Mak-
lerkosten einseitig auf den Käufer abgewälzt werden. Nur 
Verkäufer können auch weiterhin die komplette Provision 
übernehmen.

In einigen Regionen war die paritätische Teilung der Provision 
auch früher schon üblich, aber gerade in Metropolen wie Köln, 
Hamburg und Berlin zahlten in der Regel nur die Käufer. Diese 
Konstellation schafft das neue Gesetz nun – jedenfalls für selbst-
genutzte Wohnimmobilien – vollständig ab. Dabei geht es dem 
Gesetzgeber angeblich darum, die Kaufnebenkosten für die Käu-
fer zu senken. Tatsächlich wurde die Grunderwerbsteuer in den 
meisten Bundesländern derweil deutlich erhöht. 
Hinweis: Der Handel mit Mietshäusern, Gewerbeimmobilien, 
Baugrundstücken, Logistik- oder Büroräumen ist von diesem 
Maklergesetz nicht betroffen.

Innen- oder Außenprovision
Von einer Innenprovision spricht man immer dann, wenn die Ver-
marktungskosten, also der Provisionsanspruch, nur zwischen 
Makler und Auftraggeber – also im Innenverhältnis – geregelt 
ist. Bei dieser, einzig zulässige Ausnahme von der paritätischen  
Teilung, werden bei die Maklerkosten vollständig vom Eigentü-
mer / Auftraggeber übernommen. 

Vorteil für den Käufer
Die Innenprovision bietet auch einen weiteren Vorteil für den 
Käufer. Die kreditgebende Bank fordert in der Regel, dass die 
Kaufnebenkosten wie die Maklerprovision oder Notargebüh-
ren vom Eigenanteil des Käufers gezahlt werden. Diese können  
also nicht mitfinanziert werden. Übernimmt der Verkäufer die 
Provision komplett und rechnet sie in den Kaufpreis mit ein, so 
kann der Käufer diese durch seinen Kredit mitfinanzieren, muss 
sie nicht aus seinem knappen Eigenkapital zahlen und kann so 
auch höhere Kaufpreise finanzieren.

Der Maklervertrag: Das gilt für Verkäufer

Möchten Sie nicht nur kaufen, sondern auch eine ande-
re Immobilie verkaufen, dann stehen Ihnen als Verkäufer 
verschiedene Vertragsformen offen. Damit ein Makler für 
den Verkauf aktiv wird, schließen Sie mit ihm einen Vertrag, 
in dem Sie seine Leistungen und die Dauer, wie er lang er 
für Sie tätig ist, festhalten. Dabei gilt auch, dass nur im 
Erfolgsfall ein Provisionsanspruch besteht.

Bei einem einfachen Maklervertrag werden mehrere  
Mak ler vom Eigentümer beauftragt. Allerdings gibt es hier 
auch keine Verpflichtung der Makler aktiv zu werden. Bei 
einem Makleralleinauftrag dagegen verpflichtet sich der 
Verkäufer, nur einen einzigen Makler zu beauftragen. Im 
Gegenzug ist der Makler verpflichtet, die Käufersuche aktiv 
zu betreiben.

Eher selten ist die Konstellation, dass der Makler aus-
schließlich vom Verkäufer bzw. der Eigentümer bezahlt 
wird. Die Immobilie wird dann ohne Provision für den 
Käufer angeboten. Im Gegenzug entfällt dann auch die 
Widerrufsbelehrung für Interessenten, da kein Vertrags-
verhältnis zum Makler entsteht.

Der Maklervertrag: Das gilt für Käufer

Auf Käuferseite begegnen Ihnen in der Regel nur zwei Ver-
tragsformen. Meist wird die Provision zwischen Käufer und 
Verkäufer geteilt oder wie beschrieben vom Auftraggeber 
vollständig übernommen. Die Höhe der möglichen Pro-
visionsforderung finden Sie direkt in der Online-Anzeige 
oder dem Exposé der Immobilie.

Haben Sie Fragen zum Widerrufsrecht oder Makler-
verträgen? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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enn Sie schon erste Besichtigun-
gen unternommen haben, dann 
wissen Sie bereits, dass es vielen 
Anbietern an Respekt vor der Im-
mobilie und den Interessenten 

mangelt. Falls nicht, seien Sie gewarnt. 

Denn eine Besichtigung ohne die Vorbereitung und In-
szenierung mittels Staging ist wie ein Restaurantbesu-
che, bei denen die Reste der Vorgänger noch auf dem 
Tisch stehen, während Sie die Speisekarte studieren. 
Abgeräumt werden die Teller der Vorgänger erst dann, 
wenn die bestellten Gerichte serviert werden. Appetit 
fördernd ist dies garantiert nicht.

Ziel des Home Staging ist es in erster Linie, eine Immobi-
lie zu entpersonalisieren. Vergleichbar mit dem Beispiel 
des Restaurantbesuch fühlen Interessenten sich kaum 
wohl, wenn überall die Spuren der Bewohner sichtbar 
sind. Genauso hinderlich sind vorhandene Einrichtungs-
gegenstände, übervolle Keller oder verwilderte Gärten. 
Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, dort 
zu leben. Das ist der Grund, warum Home Staging für 
Verkäufer so wichtig ist.

Doch es gibt viele Gründe, warum Home Staging auch 
Vorteile für Immobilienkäufer bietet. Zunächst einmal 
erscheint das Haus ordentlicher und aufgeräumter. Die 
Macht der Vorstellung lässt Sie erleben, wie es ist, er 

Home Staging ist die Kunst, ein Haus so herzurichten, dass es 
für potenzielle Käufer attraktiv erscheint. Eigentümer und 
Makler versprechen sich davon einen schnelleren Verkauf und 
höhere Verkaufspreise. Aber was haben Käufer davon?

Was bringt  
Home Staging  
für Käufer? 

AUSWAHL
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Fotos: Christian Schranner, DGHR

selbst in dem Haus zu leben, wie man morgens 
in der Küche steht und einen Kaffee trinkt, oder 
abends auf der Veranda zu sitzen und den Son-
nenuntergang genießen.

Ein weiterer Vorteil von Home Staging ist, dass 
Sie sich als Kaufinteressent freier in den Räum-
lichkeiten fremder Leute bewegen können. Eine 
vorbereitete Immobilie wirkt eher wie ein Mö-
belhaus, also neutral und unbelastet.

Home Staging ist also nicht nur für die Verkäufer 
von Vorteil, sondern auch für die Käufer. Durch 

Staging können sie sich besser in das Haus hi-
neinversetzen und es besser kennenlernen. So 
können sie besser entscheiden, ob das Haus 
tatsächlich das Richtige für sie ist.

Demzufolge finden „gestagete“ Immobilien viel 
schneller einen Käufer. Einfach, weil typische 
Kaufhindernisse aus dem Weg geräumt wurden.

Und die Nachteile für Käufer? Ganz einfach: 
Schöne Immobilien finden mehr Interessen-
ten. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Also 
schnell entscheiden!



Vom Angebotspreis 
zur Finanzierung 
des Kaufpreises

24
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Der Immobilienmarkt funktioniert wie alle Märkte, nur vielleicht etwas gemächlicher. 
Mal gibt es mehr Angebot als Kaufinteressenten, mal ist die Nachfrage deutlich höher als 
das verfügbare Angebot. Man redet dann entsprechend von einem Käufer- oder Verkäu-
fermarkt. Die 10-er Jahre beispielsweise waren eindeutig Verkäufermärkte mit knappem 
Angebot an Immobilien und starker Nachfrage nach „Betongold“. 

n diesen angespannten Verkäufermärkten ha-
ben Käufer selten die Qual der Wahl. Im Prinzip 
werden alle Angebote in Betracht gezogen, die 
grob den Vorstellungen vom neuen Zuhause 
entsprechen. Wenn es wenig Angebot gibt, ent-
steht zwangsläufig ein großes Wettbewerbsver-
hältnis zu anderen Kaufinteressenten.

Der große Schmerzpunkt ist deswegen 
der Preis. Wie aber erkennen Käufer, 
ob der Angebotspreis zu hoch ist 
oder ob er marktgerecht ist? 
Diese Frage ist gar nicht 
leicht zu beantworten, 
weil die letztendliche 
Höhe des Kaufpreises 
von vielen Faktoren 
abhängt.

Sie haben verglichen 
mit anderen Ange-
boten und sich schon 
über das vermeintliche 
Schnäppchen gefreut. 
Doch so wie Ihnen geht 
es den anderen auch. Wenn 
die Immobilie dazu noch passt, 
beginnen sich beim Alteigentü-
mer die Kaufzusagen zu stapeln. An 
wen also verkaufen? Der Erste, der kommt, 
mahlt zuerst? Nicht beim Immobilienkauf. 

Wenn mehrere Kaufzusagen vorliegen, kommt es oft zu 
einer Art Bieterverfahren. Und das ist gerecht. Der Eigen-
tümer möchte an denjenigen verkaufen, der bereit ist, 
etwas mehr zu zahlen. Und Kaufinteressenten, die bereit 
sind, ein höheres Gebot zu unterbreiten haben auch eine 
individuelle Entscheidung getroffen. So steigt schnell der 
Preis und die Traumimmobilien rückt vielleicht wieder in 
weite Fernen.

Denn die Bank hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. 
In überhitzten Märkten bewerten Finanzierungsdienst-
leister den realen Preis einer Immobilie oftmals niedriger 
als angeboten. Es ergibt sich eine Lücke zwischen dem An-
gebotspreis und jenem Betrag, den die Bank bereit ist als  
Sicherheit zu akzeptieren. Dieser so genannte „Beleihungs-
auslauf“ kann je nach Bonität unterschiedlich ausfallen 

und muss mit Eigenkapital ergänzt werden. 
Bei einer Finanzierung der Immobilie 

von nur 60 Prozent des Kaufpreises 
inklusive aller Nebenkosten bei 

einer Immobilie, die 1 Million 
Euro kostet, ergäbe sich ein 

zu erbringender Eigenka-
pitalanteil von 400.000 
Euro. Das können sich 
nur noch wenige Kauf-
interessenten leisten.

Wer schon eine Immo-
bilie besitzt, kann das 

Eigenkapital durch den 
Verkauf des alten Eigen-

heims erwirtschaften. 
Dabei kommt es auf das 

richtige Timing an. Denn 
wer mit den Verkaufsvorberei-

tungen erst beginnt, wenn er sei-
ne Traumimmobilien gefunden hat, 

muss befürchten, dass ein anderer sie ihm 
vor der Nase wegschnappt, weil die Finanzierung 

möglicherweise noch nicht steht. In so einer Lage sollte 
daher immer ein erfahrener Profimakler hinzugezogen 
werden.

Die Finanzierungsbestätigung der Bank, mit der sicherge-
stellt ist, dass der Käufer grundsätzlich die nötige Bonität 
für ein Darlehen hat, ist einer der größten Erfolgsfaktoren 
beim Immobilienkauf. Immobilienvermittler werden Käu-
fer mit bereits bestätigtem Finanzierungsrahmen immer 
den Vorzug geben.

25

TIPP 
Gleichgültig, ob Verkäufer- oder 

Käufermarkt, der endgültige Kaufpreis wird 
meist erst durch Gebotsverfahren gefunden. 

Dabei kann der Preis hoch oder runter gehen. 
Doch das behagt vielen Interessenten nicht, da 

sie nicht verstehen, dass ein hochwertiges Gut wie 
die Immobilien wie auf dem Basar gehandelt wird. 

Aber eine Immobilie ist immer ein Unikat, es gibt 
immer Interessenten, die sich in ein Objekt 

verliebt haben und bereit sind mehr zu 
bezahlen. Ein Kaufangebot ist kein 

Preisschild.
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Ab zum Notar

Rechts-
sicherer  
Kauf-
vertrag
Der Abschluss einer Immobilientransaktion ist und 
bleibt der Kaufvertrag. Hierbei gibt es einiges zu be-
achten. Nicht umsonst ist es gesetzlich vorgeschrieben, 
dass der Kaufvertrag von einem Notar beurkundet wer-
den muss. Schließlich ist der Verkauf einer Immobilie 
für viele Menschen die größte finanzielle Transaktion 
ihres Lebens.

Der unterschriebene Kaufvertrag besiegelt, dass Verkäufer 
und Käufer sich bei der Immobilientransaktion einig ge-
worden sind. Der Kaufvertrag wird zwar vom Notar aufge-
setzt, dennoch ist es ratsam, sich vorher von einem Immo-
bilienprofi beraten zu lassen. Ein Makler weiß, auf welche 
Formulierungen Sie bei einem Vertrag achten müssen und 
welche zusätzlichen Vereinbarungen in den Kaufvertrag 
aufgenommen werden können. 

Mängel an der Immobilie gehören in den  
Kaufvertrag

Während bei Neubauten eine Gewährleistungspflicht 
besteht, werden bei Gebrauchtimmobilien eventuelle 
Mängel explizit in den Kaufvertrag aufgenommen. Das ist 
sowohl eine Absicherung für Verkäufer wie für Käufer, um 
Streit nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags zu ver-

meiden. Ebenso werden im Kaufvertrag die Termine für 
die Übergabe der Immobilie sowie für die Überweisung 
des Kaufpreises dokumentiert. Übernehmen Sie als Käu-
fer auch zusätzliche Einrichtungen wie Einbauküche oder 
Heiz öl in den Heizöltanks, wird das ebenfalls im Kaufver-
trag festgehalten. Auf die Berechnung der Grunderwerb-
steuer haben diese Sonderposten jedoch keinen Einfluss.

Bei einer gebrauchten Immobilie wird im Kaufvertrag 
häufig die Klausel „gekauft wie gesehen“ hinzugefügt. 
Diese Klausel stellt einen Gewährleistungsausschluss dar 
und bedeutet, dass Sie als Käufer nach dem Kauf keine 
Gewährleistungsrechte geltend machen können, sollten 
sich Mängel an der Immobilie herausstellen. Allerdings gilt 
diese Klausel nur für offensichtliche Mängel, wie erkenn-
bare Risse in der Fassade oder ein offensichtlich undich-
tes Dach. Versteckte Mängel (z. B. Schimmelbildung unter 
der Tapete) oder arglistig verschwiegene Mängel (wenn der 
Verkäufer beispielsweise vom Schimmel unter der Tapete 
wusste, weil er die Immobilie vor der Besichtigung reno-
viert hat) werden von „gekauft wie gesehen“ ausdrücklich 
nicht abgedeckt. 

Warum Notar?

Da beim Immobilienverkauf ein großes Vermögen den 
Besitzer wechselt, sieht der Gesetzgeber eine notarielle 
Beglaubigung durch einen Notar vor. Der Notar protokol-
liert aber nur das, was angeblich beide Parteien vereinbart 
haben. Er oder sie kann auf eventuelle Risiken hinweisen, 
aber in Notar ist ausdrücklich kein neutraler Vermittler, der 
beide Seiten berät. 

Auch wenn der Notar den Kaufvertrag aufsetzt, kann ein 
Makler vorab bei der Erstellung behilflich sein. Zusätz-
lich kann der Vertragstext von einem Anwalt überprüft 
werden. Damit beide Parteien den Kaufvertrag vor dem 
Notartermin noch einmal in Ruhe prüfen können, sollte 
ein Vertragsentwurf etwa zwei Wochen vor Vertragsun-
terzeichnung vorliegen.
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gekauft 
wie  
gesehen?
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Ist der 
Notar 
neutral?
Notare erstellen Urkunden. Sie sind keine Interessen-
vertreter einer Partei. Notare gelten zwar als Freibe-
rufler, allerdings üben sie nach der Bundesnotarord-
nung (BNotO) als unabhängige Träger ein öffentliches 
Amt aus. Im Prinzip sind sie in ihrer Funktion Richtern, 
Schöffen und Bürgermeistern gleichgestellt. Somit sind 
Notare keine Vermittler beim Immobilienkauf, sondern 
zu Neutralität verpflichtet.

Im § 17 Beurkundungsgesetz (BeurkG) wird diese Neu-
tralitätspflicht konkretisiert: „Der Notar soll den Willen 
der Beteiligten erforschen, den Sachverhalt klären, die 
Beteiligten über die rechtliche Tragweite des Geschäfts 
belehren und ihre Erklärungen klar und unzweideutig in 
der Niederschrift wiedergeben. Dabei soll er darauf ach-
ten, daß [sic] Irrtümer und Zweifel vermieden sowie un-
erfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt 
werden.“ Allerdings ist es nicht die Aufgabe des Notars, die 
Beteiligten über die wirtschaftlichen Aspekte einer Beur-
kundung zu informieren. Ob also der Preis einer Immobilie 
angemessen ist, ist nicht die Angelegenheit des Notars.

Wer 
trägt die 
Notar-
kosten?
Ein Immobilienkauf ist erst dann rechtskräftig, wenn 
der Kaufvertrag durch einen Notar beurkundet ist. Wer 
eine Immobilie kaufen will, braucht also auf jeden Fall 
einen Notar. Seine Leistungen kosten Gebühren, die zu 
den Nebenkosten beim Immobilienkauf gehören. Doch 
mit wie viel Kosten ist zu rechnen und wer trägt sie?

In der Regel beauftragt der Käufer den Notar und trägt die 
Kosten. Der Verkäufer übernimmt häufig nur einen Anteil 
der Notarkosten, beispielsweise wenn eine Hypothek oder 
ein Wohnrecht im Grundbuch gelöscht wird. Wer welche 
Kosten übernimmt, halten Käufer und Verkäufer für ge-
wöhnlich im Kaufvertrag fest.

Wie hoch sind die Notarkosten?

Die Gebühren für den Notar sind in der Bundesnotarord-
nung (BNotO) festgelegt und gelten für unter anderem 
folgende Notarleistungen: Beratung, Erstellen des Kauf-
vertragsentwurfs und die notarielle Beurkundung des 
Kaufvertrags. Die Kosten hierfür orientieren sich an der 
Höhe des Kaufpreises der Immobilie. Somit sind sie un-
abhängig vom Aufwand und der Anzahl der Notartermine. 
Die Kosten für den Notar liegen zwischen 1,5 und 2 Prozent 
des Kaufpreises.

Ob der Preis einer  
Immobilie angemessen ist, 
ist nicht die Angelegenheit 
des Notars.

Die Notarkosten 
sind sie unabhän-
gig vom Aufwand 
und der Anzahl der 
Notartermine. 



Sind alle rechtlichen Voraussetzungen für den Immobilienkauf unter Dach und Fach 
gebracht, fehlt nur noch die Übergabe der Immobilie. Um sicherzugehen, dass diese 
im vereinbarten Zustand übergeben wird, sollten Käufer beim Übergabetermin mit 
dem Verkäufer noch einmal einen Rundgang machen. Oft machen Käufer hier Fehler, 
die ihnen später teuer zu stehen kommen.

Worauf  
Immobilienkäufer 
bei der Übergabe 
achten müssen

er Termin für die Immobilienübergabe ist die letzte Möglichkeit, um gemeinsam mit dem 
Verkäufer Schäden an der Immobilie festzuhalten und Vereinbarungen zu deren Beseitigung 
zu treffen. Denn nur jetzt noch haben Käufer das Recht auf Nachbesserungen. In der Regel 
ist es sinnvoll, sich von einem erfahrenen Immobilienprofi begleiten zu lassen. Denn dieser 
weiß, worauf geachtet werden muss.

Schlüssel

Ganz wichtig bei der Immobilienübergabe sind die Schlüssel. Sie haben das Recht, alle 
Schlüssel zur Immobilie zu erhalten. Dazu gehören auch alle Schlüssel zu separaten Schlös-
sern wie Garage, Briefkasten oder Keller. Welche Schlüssel und wie viele zur Immobilie ge-
hören und wie viele Sie erhalten haben, sollte ebenfalls im Protokoll dokumentiert werden.

Mängel

Gehen Sie aufmerksam durch die Immobilie und nehmen Sie alles gründlich in Augen-
schein. Halten Sie alle Schäden und Mängel im Übergabeprotokoll fest. Dabei sollte nicht 
nur auf das Haus geachtet werden, sondern auch auf Außenanlagen und Garten. Fehlt viel-
leicht irgendwo ein Stück Gartenzaun oder stürzt der Schuppen bald ein? Dokumentieren 
Sie ebenfalls, wer die Beseitigung der Mängel übernimmt – Sie oder der Verkäufer –, um 
auf der rechtlich sicheren Seite zu sein. Für alle Schäden und Mängel, die jetzt sichtbar 
sind, Ihnen aber nicht auffallen und die Sie nicht im Protokoll festhalten, müssen Sie 
aufkommen.
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Zählerstände

Auch alle Zählerstände gehören ins Protokoll. Dazu zählen 
Heizung, Wasseruhren und Stromzähler. Ist beispielsweise 
eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach angebracht, gehört 
auch dieser Zählerstand ins Protokoll.

Inventar

Übernehmen Sie Einrichtungsgegenstände vom Verkäu-
fer? Dazu können Einbauküche, Möbel oder auch der Tan-
kinhalt der Ölheizung zählen. Auch das sollten Sie proto-
kollieren. Hinterlässt der Verkäufer andererseits Inventar, 
das Sie nicht nutzen möchten, dann halten Sie im Proto-
koll fest, wer die Entsorgung übernimmt.

Geräte, die in der Immobilie installiert sind wie Ölheizung, 
Gastherme oder Fotovoltaikanlage, sollten Sie sich vom 
Verkäufer erklären lassen. Außerdem sollte der Verkäufer 
Ihnen alle Anleitungen dafür aushändigen. Auch das kön-
nen Sie im Übergabeprotokoll festhalten. 

Möchten Sie sichergehen, bei der Immobilienübergabe 
nichts zu übersehen? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten 
Sie gern.

Mängel nach dem Immobilienkauf –  
Regress-Forderungen geltend machen

Der Immobilienkaufvertrag ist unterschrieben, das Geld 
überwiesen und dann entdecken Sie einen versteckten 
Mangel. In solchen Fällen ist schnelles Handeln gefragt. 
Doch was müssen Sie als Käufer tun? Wer haftet für den 
Schaden? Welche Rechte und Ansprüche haben Sie als 
Käufer?

Entdecken Sie einen Mangel, der bereits vor dem Verkauf 
sichtbar war, gilt „gekauft wie gesehen“. Hat der Verkäufer 
jedoch einen Mangel verschwiegen oder Sie sogar arglis-
tig getäuscht, können Sie Regress-Forderungen geltend 
machen. 

Was tun, wenn Sie einen Mangel entdecken?

Wenn Sie nach dem Kauf einen Mangel an Ihrer Immobilie 
entdecken, sollten Sie umgehend einen Gutachter oder 
Sachverständigen hinzuziehen, der den Schaden begut-
achtet. Dieser kann den Schaden bewerten und einschät-
zen, wie lange er besteht – ob er also vor dem Kauf bereits 
vorhanden war.

Mängel sorgfältig 
dokumentieren

Entsorgung  
klären

 
Zählerstände:
Gas, Strom, Wasser

→

Alle Schlüssel 
vorhanden?



Anschließend sollten Sie sich mit dem Verkäufer 
in Verbindung setzen und ihm den Fall schildern. 
Experten raten dazu, eine gütliche Einigung 
anzustreben, beispielsweise durch eine Kauf-
preisminderung oder seine Beteiligung an den 
Reparaturkosten. Ist der Verkäufer nicht zu einer 
Einigung bereit, bleibt Ihnen nur der Rechtsweg. 
In diesem Fall sollten Sie aber sicher gehen, 
dass Ihre Beweislage ausreicht. Lassen Sie sich 
dazu von einem Rechtsexperten beraten.

Welche Rechte und Ansprüche haben Sie?

Ist die arglistige Täuschung bewiesen, können 
Sie eine Aufhebung des Kaufvertrages und da-
mit die vollständige Rückzahlung des Kaufprei-
ses verlangen. Sie sind dabei verpflichtet, die 
Immobilie dem Verkäufer zurückzugeben und 
die Auflassung zu erklären.

Alternativ dazu haben Sie einen Anspruch auf 
Nacherfüllung. Das heißt, dass der Verkäufer 
die Reparatur oder Beseitigung des Mangels 
und alle dafür anfallenden Kosten übernimmt.

Beeinträchtigt ein Sachmangel den Wert Ihrer 
Immobilie, haben Sie das Recht auf eine Min-

derung des Kaufpreises. Dabei hängt die Höhe 
der Minderung vom konkreten Wertverlust der 
Immobilie ab.

Zudem können Sie einen Anspruch auf Scha-
densersatz haben, wenn beispielsweise durch 
den Sachmangel weiteres Eigentum von Ihnen 
beschädigt wurde und repariert oder ersetzt 
werden muss. Oder aber auch, wenn Sie wegen 
der Reparaturen die Immobilie erst später be-
ziehen können als geplant und solange in einem 
Hotel übernachten müssen.

Verjährung

Bei einem arglistig verschwiegenen Mangel 
verjährt der Anspruch auf Wiedergutmachung 
genau fünf Jahre nach Aufdecken des Sachman-
gels. Liegen Rechtsmängel wie grundbuchliche 
Belastungen oder nicht offengelegte Miet- oder 
Pachtverträge für die Immobilie vor, verjährt 
der Anspruch auf Mängelhaftung erst nach  
30 Jahren.

Möchten Sie sichergehen, nicht die Katze im 
Sack zu kaufen? Kontaktieren Sie uns! Wir be-
raten Sie gern.
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Checkliste: Umzug
Worauf Sie beim Umzug achten sollten:

1. 
Die alte Wohnung kündigen

• Schriftliche Kündigung

• Vorabnahme mit der Hausverwaltung

• Renovierung nach Mietvertragsvereinbarung

• Kautionsrückzahlung

3. 
Die Umzugsvorbereitung

•  Transporter mieten, Umzugshelfer finden  
oder Spedition beauftragen

• Stellplätze für den Umzugstransporter reservieren

• Packmaterial besorgen

• Garage und Keller ausräumen

• Alte Möbel entsorgen und den Sperrmüll bestellen

• Hausrat packen und beschriften

• Möbelabbau

• Möbelplan für die neuen Räume erstellen

4. 
Der Umzugstag

• Wohnungsabnahme mit der Hausverwaltung

• Wertgegenstände separat packen

• Werkzeug und Reinigungsmittel parat halten

2. 
Die Ummeldung  
bestehender Verträge

• Festnetz-, Internet- und Mobilfunk

• Energieversorger

• Konten und Versicherungen

• Behörden

• Abos, Clubs und Vereine

• Post-Nachsendeantrag stellen



Sicher,  
Geld sparen!

Immobilie mit  
Makler kaufen?
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